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AUSZUG AUS DEM BROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLÖTHURN

VOM

22. Augus~ 1972 Nr. 4472

Die Einwohner~gemeinde Walters~iil-Rothaöker unterbreitet dem
Regierungsrat den ~b~bau~sj~lanEinschla.—Münchisber der
Gemeinde Rothacker zur Genehmigung.

Die gesamte Ortsplanung befindet, sich in Arbeit, Da es aber noch
einige Zeit dauern wird, bis diese abgeschlossen und rechts—
kräftig i~t~ ~ah sich die Gemeinde verania~st, ein Teilgebiet
vorweg aufzulegen und dur~ch den R~gierungsrat~ genehmigen zu
lassen,

Die Gemeinde besitzt über dieses Gebiet bereits einen rechts
gültigen Teilbebauungsplan Einschlag—Münchisb~g, welcher mit
R,R,B, Nr. 1264 vom 14.3.1967 genehmigt wi~irde,

nun vorli~gende Plan enthält eine 2~g~scho~sige~Wohnzone so—

wie zwei Abänder~ngen hinsichtlich der Stra~s~nführung im Gebiet

‘der Parzelle ‘GB Walterswil Nr. 118, Aüfgrund eines Gesuches des
Landeigentümers von GB Nr. 118, die Stra~senführung nochmals zu
überprüfen, wurde das Ingenieurbüro Kyburz durch den Gemeinderat
beauftragt, die Strassengabelungen in diesem Gebiet neu zu stu—
dieren~ Diese Abänderung des Teilbebauungsplanes ~wurde dann vorn
24~ Dezember 1970 — 23. Januar .1971 erstmals öffei~tI~ch aufgelegt.
Während dieser Zeit wurde eine Einsprache eingereicht, mit der
Begründung, dass das Grundstück GB Walterswil Nr. 118 immer noch
mit einer Q.uartierstrasse durchschnitten werde und deshalb eine
.Ueher.bauung~auf dem Grundstück nicht mehr gut möglich sei, Aus
diesem Grunde wurde n~hma1s eine Korrektur der Strassenführung
vorgenommen und der Plan erneut während der Zeit vom 2. Juli —

31. Juli 1971 öffentlich aufgelegt, Während dieser Zeit wurden
keine Einsprachen mehr eingereicht. Der Gemeinderat hat diesen
Plan an der Sitzung vor~‘i 9, August 1971 aufgrund von ~ 15 des
kant, Baugesetzes genehmigt.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materie]1 sind noch folgende Bemerkungen anzubringen:

Sollten im Bereich der Waldparzelle (GB Nr. 117) Bauten ent

stehen, so müssen die entsprechenden Bauvorhaben in jedem FaU

zwecks Abklärung des Waldabstandes dem kant. Forstdepartement

zur Begutachtung vorgelegt wer~en0

Es wird

beschlossen:

1. Der Teilbebauungsplan Einschlag~-MUnchisberg der Gemeinde

Walterswil—Rothacker (mit Strassenführungen und Zonenaus—

scheidungen) wird genehmigt.

2, Bauvorhaben im Bereich der Wald—Parzelle G~ Nr. 117 müssen

zwecks Abklärung des Waldabstandes dem kant, Forstdeparte—

ment zur Begutachtung vorgelegt werden,

3, Der bestehende Teilbebauungsplan Eins chlag—MUnchisberg,
welcher mit R.R.B. Nr. 1264 vom 14. März 1967 genehmigt

wurde, verliert somit seine Rechtskraft, Dieser gilt somit

als aufgehoben.

Genehmigungsgebühr Fr. 50.-—

Publikationskosten Fr. 16.—— (Staatskanzlei Nr. 721 )NN

Fr. 66.——

Dci‘ Staatsschreiber
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~(3)
Kant. Hoci‘ibauamt (2)
Kant, Tiefbau~arnt (2)

Juri~tjsc1~er Sekretär des Bau—Departernentes
Kant, Planungsstelie (2) ~t~tei2un~~jenp1an

Kreisbauan-~t II, Olten, ~jen,P1an
Kant, Finanzverwa1t~g (2)

Arnniannarnt der Einwohnergemejfl~~ Walterswjl
Baukon~njs s lan der Einwohl2ergelnemdc Walterswji ~t1en,p1~
Alntschrejberej Olten
Ingenieurb~jr0 Kyburz~ Olten
Kant, Forstdeparternent
Amtsblatt (Publjkatjoia Ziff, 1 + 2 des Dispositjvs)




